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gefdßlagen um foft alle Staaten ©uropaS. 5Radß Dielen
|junbetttaufenben jä^len bte ©coiffe, bie auf bieten
SBaffern über bie ©renken üerfdßtebener Staaten bin»
über unb herüber wecßfeln. Stuf bem fRhein führt eS

aus ber Schweiz burd» ®eutfcßlanb nacß ftoßanb unb
^Belgien; auf ber äBeicßfel au§ öfterreteßifchen Sanben
burcß ruffifcße ^ßrooinjen an bie beutfcße Oftfee. ®te
®onau oerbinbet bie tannengelrönten Scßwarjroalbberge
mit ben ©eftaben beS Scßroarjen SReereS, ba reo fte
noch jüngft 3eugln graufamer Kämpfe fein muffte. ®aS
finb weltweite sßerfpeftioen, bte ft«ß ba auftun. ®tefer
geograpßifdßen SBeite muß aber auch ber wirtfcßafts»
politifcße aÔettbM ber SRenfcßen entfprechen, menn alle
bie SBorteite für bie Kultur oofl auSgefcßöpft werben
foßen, bte in btefen natürlichen SBebingungen liegen.

®te ©dßiffbarmadßung be§ 9t ß eins bis zum SBoben»

fee hin ift in toüem ©ange, ©igentlicß nur bie Ilm»
gehung beS berühmten SBaffetfaßeS oon ©eßaffßaufen
ift noch problem. ®aß bte Sedßnil auch «üt ihm
fertig roirb, baran jroetfelt mohl fein SRenfcß mehr.
SBelcßeS ftolje B^cßeu ber $eit llnb man wirb babei
bebaut fein, bem mirtfcßaftltcßen Stufen auch rtic^t etwa
bie äfthetifcßen SBerte beS großen SRatutfcßaufpietS auf»
juopfërn. ®te ©cßmeij aber wirb fo an bie große alte
|)anbelsftraße ®eutfcßlanbS angefdßloffen unb bamit
wirtfcßaftlicß ein SBanb neu gelnüpft, bas politifdj jmar
ber brelßigjäßrige Krieg Iöfte, baS fultureß aber nte

ganz jerriffen mar. SBorauf eS antommt, ift bloß noch,
baß auch restlich bte SBertehrSbebingungen auf ben

glüffen fo geregelt werben, baff bie angefcßloffenen
©taaten aße ben gleichen ©ewinn baoon haben. ®a
ift bie grage ber Abgaben eine fchwterige ©ache, bte
ben weit ftromaufmärts liegenben Sänbern ernftßaft p
fdjaffen machen muß. |)ter hobelt eS ftiß aber auch
um ßetmatrecßtltcße Probleme, wie j. SB. um 2lnrecßte
an ben Schiffbau, um ©taatSangeßörigteit unb fpaft»
pflidßten beS ScßiffSperfonaleS unb ähnltcheS mehr. 23on

hier auS greift ber internationale glußfcßiffaßrtSDerteßr
befonberS tief in baS Kultur» unb 9iecßtSleben ber Hin

grenjer ein unb nötigt fte, ficß einanber anjupaffen.
©o empfehlen oerfcßlebene öfterreicßifcße $anbelSlammern
bireît bie Übernahme beS beutfcßen HMnnenfdhiffaßrtSge
feßeS, unb eS wirb in biefem ©tnne eine Söereinbeit
ließung ber ©efeßgebung für aße genannten ©tröme
ju erftreben fein.

@etoerfi(ithe Ste^tfvre^itns.
^ (Korr.)

1. Sfleirn Ablaugen oerfcßlebener garbftricße (angeb»
lieh waren éS beren nicht weniger als fteben) ber SSänbe
eines gabritraumeS, oerleßten fidh bret SJlaler an ihren
£änben. ©ie mußten ju biefer Hlrbeit etne oom äReifter
felbft zubereitete Sauge, ber etwas Kall beigemifcht war
unb bie nach beffen Hingabe au§ 7s Patron unb 7s äßaffer
beftanben haben foß, oerwenben. SRacß 17» Sagen
Hlrbeit mußten fie bie Hlrbeit einfteßen, weit fte ftch ba»

burcß Doßftänbig bte £änbe unb pm Seil auch bte

Hlrme oerbrannt hatten. Sängere ßeit waren nun btefe
Hlrbeiter in ärztlicher SBehanblung unb anfänglich fchien
fogar ein bleibender Htacßteil nicht auSgefcßloffen. ®te
Hlrbeiter oerlangten nun Unfaßentfdhäbigung, b. ß. ben

©rfaß beS SohnauSfaßeS für bte ßeit ber Krantßett unb
ber Çeilungêfoften.

®aS gewerbliche ©chiebSgericht ber ©tabt
3üridß feßüßt bie Klage bezüglich beS SohnauSfaßeS
Zur £älfte unb bezüglich ber $etIungSloften gänzlich
@S nahm ein Söerfcßulben ber Arbeiter wte beS 3Ret»

fterS an.

2. ®aS Söerfdhutben beS SRetfterS fat» eS barin, baß
er ein fo gefährliches HRaterial, eine zu ftarfe Sauge
anwenben ließ, offenbar z®edS sgefcßleunigung ber
Hlrbeit, währenb laut ©rtlärung ber gadßridßter eine

weniger ftarfe Sauge genügt hätte, ber Umftanb, baß
nicht nur ein Hlrbeiter, fonbern alle brei bei biefer
Hlrbeit befchäftigten Hlrbeiter in ber gleichen SEBetfe

ftch Derbrannten, ergibt beutlich, baß eben bie SäuSfüßrung
biefer SHrbeit nidßt oßne Söerleßungen ber Hlrbeiter Don
flatten gehen tonnte, fobaß bte grunbfähttche §aft»
pfticßt beS ÏÏReifterS nidht zu befireiten fei. ®iefe werbe
auch bmdh ein SRitoerfchulben ber Hlrbeiter teineSwegS
gänzlich aufgehoben, fonbern nur befcf»ränft, (im Unter»
feßteb zu bem §aß, wo lebigli^ ein Söerfcßulben beS
SlrbeiterS in grage fteße, baS bie gefeßtidße öaftpßicht
beS SReifterS ohne weiteres auSfcßließen würbe).

©in SBerfchulben beS äReifterS erblicfte bagegen baS

©erießt bartn nidßt, im Unterfcßteb zu ber SBeßauptung
ber Kläger, baß ben Hlrbeitern zur HluSfüßrung biefer
Hlrbeit leine ©ummihanbfehuhe Derabretcßt würben waren.
®aß foteße ^anbfeßuhe für berartige Sîlrbeiten nidht üb»

Itcß feien, fet infofern aüerbtngS im Sinne ber ©ericßtS»
praxis nidßt entfeßeibenb, weil auch ni<ßt üb ließe, aber
tedßnifcß möglicße unb zuu'fl'uäßtge SöerßütungSmaß»
naßmen zu oerlangen feien, woßl aber baß foleße Çanb»
feßuße ein zroecfmäßigeS SBorbeugungsmittel gar nidßt
barfteßten, inbem fie foleße Söerleßungen weber auS»

fcßlößen, noeß audß nur oerminbetten. ®te Sîlnorbnung
einer ©jpertife unterblieb beSßatb, ba bte gaeßneßter
in biefem Sßunite einig waren.

®agegen faß baS ©eridßt ein Söerfcßutben beS 5Ret»

fterS bartn, baß er eS an ber bei folcß gefäßrlicßer Hlrbeit
audß gegenüber tüchtigen, gefcßulten Arbeitern gebotenen
befonberen Hlufficßt zum Seil habe fehlen laffen,
inbem er fieß im SJßefentltdßen barauf befcßränlt habe,
bte Arbeiter oor SBeginn ber Hlrbeit auf bie ©efäßrlicß»
teit ber Sauge aufmerffam zu maeßen unb fte zu be»

fttmmten Söorfid)tSmaßnahmen zu ermahnen, bie Hlrbeiter
bann aber fteß felbft überließ, ftatt bie Hlrbeit etner

ftänbigen Kontrolle zu unterwerfen.
®aS Söerkßulben ber Hlrbeiter erbttdte baS ©eridßt

barin, baß fte fteß zu lange mit biefer Sauge, beren
fcßäbigenbe SöirEunq ftdß fofort ßabe zeu^n müffen, ab»

gegeben unb babureß bie Söerleßungen ganz wefentlidß Der»
feßtimmert ßätten. ®te SBeßauptung beS SReifterS, bezw.
feines SRecßtSanwalteS, baß bte Hlrbeiter aueß in anberer
SRicßtung gefeßlt hätten, nämlich barin, baß fie jene
SöorficßtSmaßnaßmen unterlaffen. (SRacßfeßen beS SQßaffer»

topfeS aße paar ÜRinuten, öfteres SRetnigen beS Hlbwafdß»
fcßwammeS) unb bazu nodß ben weiteren geßler begangen
ßätten, baß fte bie abgefragte ffarbe, ftatt in ben ffarb»
topf in ben SBBaffertopf geworfen, unb babureß beim
SÜBafdßen beS ©cßwammeS im Sffiaffertopf fidß nerleßen
mußten, naßm baS ©erießt nidßt als bemlefen an unb
eS fanb weiter, baß mangels Hlugenzeugen ein SBeweiS»

oerfaßren hierüber auSgefcßloffen fei.
3. SBezüglicß beS UmfangS ber ©nlfcßäbigungSpflicht

ging baS ©eridßt baoon aus, baß aueß ber Soßn für
bie SGBeihnacßtSroocße, in ber bte TRalera. beit tn ber
SRegel eingefteßt ift, zu bejahten fet, ba ber gefeßlidße
$aftpfücßtauSfprucß nidßt baoon abßättgig fet, ob ber
Söerleßte audß in ber betreffenben tatfädßlidß SKrbeit»

gelegenßeit gehabt ßätte, refp. hätte arbeiten tönnen, ba
eben ein Stcbeiter mögllcßermeife anberweitig ftß ßätte
betätigen tönnen, SB. bureß HluSfüßrung irgenbweldßer
©elegenßeitSarbeit ober boeß Hlrbeit für fidß ßätte oer»
ridßten tönnen. ®eSßalb ßat au^ ber oerleßte SBau»

arbeiter, ber fonft an ^Regentagen oßne Soßnanfprudß
auSfeßen muß, für biefe Hlnfprucß auf ^»aftpfli^t»
entf'dßäbigung. 3Rur für gefeßlidße ober ufueße geiertage
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geschlagen um fast alle Staaten Europas. Nach vielen
Hunderttausenden zählen die Schiffe, die auf diesen
Wassern über die Grenzen verschiedener Staaten hin-
über und herüber wechseln. Auf dem Rhein führt es

aus der Schweiz durch Deutschland nach Holland und
Belgien; auf der Weichsel aus österreichischen Landen
durch russische Provinzen an die deutsche Ostsee. Die
Donau verbindet die tannengekrönten Schwarzwaldberge
mit den Gestaden des Schwarzen Meeres, da wo sie

noch jüngst Zeugin grausamer Kämpfe sein mußte. Das
find weltweite Perspektiven, die sich da auftun. Dieser
geographischen Weite muß aber auch der wirtschafts-
politische Weitblick der Menschen entsprechen, wenn alle
die Vorteile für die Kultur voll ausgeschöpft werden
sollen, die in diesen natürlichen Bedingungen liegen.

Die Schiffbarmachung des Rheins bis zum Boden-
see hin ist in vollem Gange. Eigentlich nur die Um-
gehung des berübmten Wasserfalles von Schaffhausen
ist noch ein Problem. Daß die Technik auch mit ihm
fertig wird, daran zweifelt wohl kein Mensch mehr.
Welches stolze Zeichen der Zeit! Und man wird dabei
bedacht sein, dem wirtschaftlichen Nutzen auch nicht etwa
die ästhetischen Werte des großen Naturschauspiels auf-
zuopfàn. Die Schweiz aber wird so an die große alte
Handelsstraße Deutschlands angeschlossen und damit
wirtschaftlich ein Band neu aeknüpft, das politisch zwar
der dreißigjährige Krieg löste, das kulturell aber nie
ganz zerrissen war. Worauf es ankommt, ist bloß noch,
daß auch rechtlich die Verkehrsbedingungen auf den
Flüssen so geregelt werden, daß die angeschlossenen
Staaten alle den gleichen Gewinn davon haben. Da
ist die Frage der Abgaben eine schwierige Sache, die
den weit stromaufwärts liegenden Ländern ernsthaft zu
schaffen machen muß. Hier handelt es sich aber auch
um heimatrechtliche Probleme, wie z. B. um Anrechte
an den Schiffbau, um Staatsangehörigkeit und Haft-
pflichten des Schiffspersonales und ähnliches mehr. Von
hier aus greift der internationale Flußschiffahrtsverkehr
besonders lief in das Kultur- und Rechtsleben der An
grenz« ein und nötigt sie, sich einander anzupassen.
So empfehlen verschiedene österreichische Handelskammern
direkt die Übernahme des deutschen Binnenscheffahrtsge
setzes, und es wird in diesem Sinne eine Vereinheit
lichung der Gesetzgebung für alle genannten Ströme
zu erstreben sein.

Gewerbliche ReWrechmg.
(Korr.)

1. Beim Ablaugen verschiedener Farbstriche (angeb-
lich waren es deren nicht weniger als sieben) der Wände
eines Fabrikraumes, verletzten sich drei Maler an ihren
Händen. Sie mußten zu dieser Arbeit eine vom Meister
selbst zubereitete Lauge, der etwas Kalk beigemischt war
und die nach dessen Angabe aus V» Natron und Vs Wasser
bestanden haben soll, verwenden. Nach I V- Tagen
Arbeit mußten sie die Arbeit einstellen, weil sie sich da-
durch vollständig die Hände und zum Teil auch die

Arme verbrannt hatten. Längere Zeit waren nun diese

Arbeiter in ärztlicher Behandlung und anfänglich schien

sogar ein bleibender Nachteil nicht ausgeschlossen. Die
Arbeiter verlangten nun Unfallentschädigung, d. h. den

Ersatz des Lohnausfalles für die Zeit der Krankheit und
der Heilungskosten.

Das gewerbliche Schiedsgericht der Stadt
Zürich schützt die Klage bezüglich des Lohnausfalles
zur Hälfte und bezüglich der Heilungskosten gänzlich
Es nahm ein Verschulden der Arbeiter wie des Mei-
sters an.

2. Das Verschulden des Meisters sah es darin, daß
er ein so gefährliches Material, eine zu starke Lauge
anwenden ließ, offenbar zwecks Beschleunigung der
Arbeit, während laut Erklärung der Fachrichter eine

weniger starke Lauge genügt hätte, der Umstand, daß
nicht nur ein Arbeiter, sondern alle drei bei dieser
Arbeit beschäftigten Arbeiter in der gleichen Weise
sich verbrannten, ergibt deutlich, daß eben die Ausführung
dieser Arbeit nicht ohne Verletzungen der Arbeiter von
statten gehen konnte, sodaß die grundsätzliche Haft-
Pflicht des Meisters nicht zu bestreiten sei. Diese werde
auch durch ein Mitverschulden der Arbeiter keineswegs
gänzlich aufgehoben, sondern nur beschränkt, (im Unter-
schied zu dem Fall, wo lediglich ein Verschulden des
Arbeiters in Frage stehe, das die gesetzliche Haftpflicht
des Meisters ohne weiteres ausschließen würde).

Ein Verschulden des Meisters erblickte dagegen das
Gericht darin nicht, im Unterschied zu der Behauptung
der Kläger, daß den Arbeitern zur Ausführung dieser
Arbeit keine Gummihandschuhe verabreicht worden waren.
Daß solche Handschuhe für derartige Arbeiten nicht üb-
lich seien, sei insofern allerdings im Sinne der Gerichts-
praxis nicht entscheidend, weil auch nicht übliche, aber
technisch mögliche und zweckmäßige Verhütungsmaß-
nahmen zu verlangen seien, wohl aber daß solche Hand-
schuhe ein zweckmäßiges Vorbeugungsmittel gar nicht
darstellten, indem sie solche Verletzungen weder aus-
schlößen, noch auch nur verminderen. Die Anordnung
einer Expertise unterblieb deshalb, da die Fachrichter
in diesem Punkte einig waren.

Dagegen sah das Gericht ein Verschulden des Mei-
sters darin, daß er es an der bei solch gefährlicher Arbeit
auch gegenüber tüchtigen, geschulten Arbeitern gebotenen
besonderen Aufsicht zum Teil habe fehlen lassen,
indem er sich im Wesentlichen darauf beschränkt habe,
die Arbeiter vor Beginn der Arbeit auf die Gefährlich-
keit der Lauge aufmerksam zu machen und sie zu be-

stimmten Vorsichtsmaßnahmen zu ermähnen, die Arbeiter
dann aber sich selbst überließ, statt die Arbeit einer
ständigen Kontrolle zu unterwerfen.

Das Verschulden der Arbeiter erblickte das Gericht
darin, daß sie sich zu lange mit dieser Lauge, deren
schädigende Wirkung sich sofort habe zeigen müssen, ab-
gegeben und dadurch die Verletzungen ganz wesentlich ver-
schümmert hätten. Die Behauptung des Meisters, bezw.
seines Rechtsanwaltes, daß die Arbeiter auch in anderer
Richtung gefehlt hätten, nämlich darin, daß sie jene
Vorsichtsmaßnahmen unterlassen. (Nachsehen des Wasser-
topfes alle paar Minuten, öfteres Reinigen des Abwasch-
schwammes) und dazu noch den weiteren Fehler begangen
hätten, daß sie die abgekratzte Farbe, statt in den Färb-
topf in den Wassertopf geworfen, und dadurch beim
Waschen des Schwammes im Wassertopf sich verletzen
mußten, nahm das Gericht nicht als bewiesen an und
es fand weiter, daß mangels Augenzeugen ein Beweis-
verfahren hierüber ausgeschlossen sei.

3. Bezüglich des Umfangs der Entschädigungspflicht
ging das Gericht davon aus, daß auch der Lohn für
die Weihnachtswoche, in der die Malerarbeit in der
Regel eingestellt ist, zu bezahlen sei, da der gesetzliche

Haftpflichtausspruch nicht davon abhängig sei. ob der
Verletzte auch in der betreffenden Zeit tatsächlich Arbeit-
gelegenheit gehabt hätte, resp, hätte arbeiten können, da
eben ein Arbeiter möglicherweise anderweitig sich hätte
betätigen können, z. B. durch Ausführung irgendwelcher
Gelegenheitsarbeit oder doch Arbeit für sich hätte ver-
richten können. Deshalb hat auch der verletzte Bau-
arbeit«, der sonst an Regentagen ohne Lohnanspruch
aussetzen muß, für diese Zeit Anspruch auf Haftpflicht-
entschädigung. Nur für gesetzliche oder usuelle Feiertage
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roirb trt fefifießenber projeté ber ©eroerbegeridßte ein
2lnfprucß auf Sobnerfat) bem Setunfaüten nießt juge»
fprodßen.

Sol$=9)larftfterid)te*
ÏRûm»beimer f>oijmav1t. Ste ïlacbfrage na<ß

Srettern beginnt langfam ftc£) ju erweitern, entfprecßenb
ber 2lu§bebnung be§ Sebarfe§ am Saumarfte. Sie
fübbeutfeßen role rßeinifeßen ©roffiften tönnen fid^ aber
nocß meßt entfallenen, gaßreSabfcßlüffe ju tätigen, ober
bieten meifi berartig niebrige greife, bafj bie ©ägeroerte
felnesfallâ barauf etngeben. @troa§ beffer tauften bie

5?tetnßänbler unb eè tonnten anbauernb Slbfdßlüffe ju=
ftanbe tommen, roenn auch in tleineren 9Rengen. gn
21usfcßußa)are finb reichlich Vorräte oorßanben, aber ber
Setbrauch will fidß nießt beffern unb baßer ift auch nicht
möglich, baff man höhere greife burdßfeßen tann. Sie§
trifft foroobl bei 1" roie bei 7*" SluSfdhußroare ju. Surdß
ben gönftiaen Wafferfianb tönnen bie ©ägeroerte in -

Saben, Württemberg unb Sägern einen ooüen Setrieb
unterhalten, roobureß bie Sorräte immer umfangreicher
roerben, roobureß ba§ 2lngebot fxdt) oermebrt. ®§ ift
jroar nidbt ju oerfennen, baß am Srettermartt bie

Stimmung etroa§ juoerficbtlicber rourbe, aber ber Srudt
auf bie greife roitl noch nicht roetchen, roa§ mit bem
äRißoerbältm§ jroifchen Angebot unb Nachfrage jufammen»
hängt, ©rjielt rourben für 2lu§fcbußbretter bapetifdßer
^ertunft für 16' 12" 1" 3R£. 148.50—150. Ste £)änbler
SRßeinlanbS unb Wefifalen§ finb im ©intauf oon Srettern
unb Stelen jurüctbaltenb. ©eboten roerben oon btefer
Seite für bie 100 Stüct 16' 12" 1" 2lu§fdßußbretter,
frei Scljiff SRiltetrbetn, meiftenê ÏÏRf. 150, boch bie Ser»
täufer rooüen jebodb mehr al§ SRf. 150. Sie legten
SRemeler Singebote, roelcbe an ben fRtjetn aelangten,
roaren burdßgeßenbS höh« al§ biejenigert für füöbeutfcße
©rjeugniffe, roeêbalb bie ofibeutfeben Çânbler eine größere
Sonfurrenj nidbt bereiten tönnen. Ser Serfanb oon
SRannßelm nach bem Wittel» unb fftteberrßein roar bi§=

her nur fdßroacß. Ser fRunbßoIjmartt geigt eine fefie
Haltung.

Sie ffaôfidbten be§ §oIjmar!te§. ©egenroärtig be»

finbet fich bie Webrjaßl ber beutfdben groljmärtte noch
im Stabium ber Süße unb .gurüctbaltung. Sa§ ift ja
auch faurn anber§ möglich- Sluf bem Wafferroege bat
bie 3"fub* »an ben ruffifeßen Warften noch nicht etnge»

feßt unb außerbent bürften letjtere bieämal roobl nicht
baêfelbe Quantum jum ©jport bringen roie in ben

Joli. ElsenkansilruKtions-WarkstStte

Winterihup, Wülfimgerstrasss. — Telephon.

Spezialfallrik eiserner Formen
für die

Zemenfwapen-lndusiria.
SiBbapne Hestaille (90S üailsneäc

PatcntieFter SasHsss^PshriefaBes» Vapsahliiss
— Spezialirtikei Forcaan für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder Art
Du-roti hed erntende

Vergrösserungeis 1956

höchste ]L,eistiarig©f&tiigk:©it.

früheren fahren, ba neben anberen ©rünben ba§ ftrenge
groftroetter ba§ Schlagen in ben ruffifchen Wälbetn in
nur mäßigem Umfange julteß. Sluf ber anberen Seite
finb aber auch bie 9lbfa^möglid^feiten oorläuftg noch
jiemltch eng begrenjt. Ste Wühlen, namentlich bie oft»

beutfdben, finb mit Waterial mehr als> reidbtidb eingebest
unb bie flaute in bem un fidb fc^on roenig rentablen
Wüblengefdßäft bat ju ^ufammenbrüdßen bebeutenber
Firmen geführt. Sie Stach frage nach gefd^rtittenen folgern,
befonbetS nach Saubolj hält fidb immer noch auf recht
niebrigem Slioeau. Ste Sautätigteit hat roobl an ein»

jelnen fßlätjen einen Slnfaß genommen, jebodb tann im
aiugenblidE oon etner oöüigen Steubelebung be§ Sau»
geroerbeS nidbt gut bie Siebe fein, immerhin befteben
begrünbete ©rroartungen auf eine allmähliche SlufroärtS»
beroegung in ber bejeichneten Stiftung. Saoon roürben
natürlich bie Sautifcßlereten, bie faft burdbroeg ungenü»
genb befdbäftigt ftnb, allenfalls profitieren. Ser Se»

fdßäftigungSgrab tn ber WöbelßerfteHung läßt gegenwärtig
noch oiet ju roünfcben übrig, ©ine beffete Sefcßäftigung
roeifen nur btejenigen Setriebe auf, bie irgenb ein Spejial»
gebiet pflegen, roäßrenb ftch bie Nachfrage nadb Surcß»
fdßnittS» bejtp. billigeren Wöbein in noch engem Stabmen
hält. 3lÜerbing§ roirb roobl auch biet bie Sonjunftur
mit bem aUgemeinen roirtfchafilidben 2luffcßtoung fidb
balb in aufftrebenber State beroegen.

Umcbiedenes.
Sangeroerbe nnö fitegenfeßaftenmartt. hierüber

fpridbt ftdß bte oom Sdbroeijer. Santoerein betauSgegebene
gtaanjrfidtfdßau 1913 auS roie folgt:

„Ste Serteuerung be§ ©elbeS, bte Sdbroterigfeiten,
$ppotbe£arbarIeben ju annehmbaren Sebingungen abju=
fdblteßen unb bie ämäctbaltung ber |jgpotbefarbanfen bei
ber ©eroäbrung oon Sautrebiten haben ben Serteßr auf
bem Siegenfdbaft§martt ooüftänbig lahmgelegt.

SRan roütbe e§ taum bebauern, roenn btefe einfehrän»
tenben SRaßnabmen nur bie Spefulation tn SOUitleiben»

fdbaft gejogen unb eineQmmobiliartrißS oerhinbert hätten;
aber jablreidbe Stegenfchaftäbefißer, bte unter normalen
©elboerbältniffen ihren Serpfticßtungen hätten nadb=

tommen tönnen, faßen fieß großen Schroterigtetten gegen»
über. 3bte ©inlünfte gtngen bermaßen jurfict, baß fie
oerfudbten, ißre Siegenfehaften abjuftoßen ; bie§ roar aber
meßt in allen gälten möglich, &a ba§ 9lngebot bte iRacß»

frage oft bebeutenb überftteg.
gn ber SRebrjaßl ber fcßroeljetifcben Stäbte finb

roenige Immobilien ju 3lnlagejroec£en erroorben roorben.
Siefe Satfacße ertlärt ßcß natürlich burdß bie große
äRenge erfttlaffiger Wertpapiere, bte man ju oorteilßaften
Sebingungen erroerben tonnte, unb beren ßtnSertrag
bemjenigen ber Immobilien felbft gleicßtommt, roenn
nUßt überlegen ift.

SKucß bie oon Srioaten angebotenen ©dßulbbrtefe roaren
tn Äapitaliftentreifen roenig beliebt. Ste teilroeife über»
triebenen 3lnfprücße ber ^pptßefargläubiger hatten tn
etnjelnen gälten bie SRüdEjaßlung ber Sarleßen jur golge,
ba bie Sdbulbner meßt geroitlt roaren, einen fjtnsfab oon
5 7o unb meßr ju jaßlen. Siefe Südfjaßlungen feßetnen
tn ber Weftfcßroeij jaßlreicßer al§ in ber beutfeßen Scßroeij
geroefen ju fein, roo ber StiUftanb im Saugeroerbe noeß

au§gefprodbener roar. SRan roirb bte Scßroterigtetten,
bie biefe Serßältniffe für bie ftart engagterten Stegen»

fcßaflSbeftßer nadß fidß jteßen mußten, leidßt begreifen,
tonnten fie boeß nur tn Slugnaßmefällen ba§ älnroadßfen
ißrer Saften burdß eine SRietjinSerßößung auSgletcßen.

SorauSftcßtlttf) geßen ba§ Saugeroerbe unb feine
Çitfinbuftrien einer fßetiobe beS Stitlftanbeê entgegen.
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wird in feststehender Praxis der Gewerbegerichte ein
Anspruch auf Lohnersatz dem Verunfallten nicht zuge-
sprachen.

Holz-Marktberichte.
Mannheimer Holzmarkt. Die Nachfrage nach

Brettern beginnt langsam sich zu erweitern, entsprechend
der Ausdehnung des Bedarfes am Baumarkte. Die
süddeutschen wie rheinischen Grossisten können sich aber
noch nicht entschließen, Jahresabschlüsse zu tätigen, oder
bieten meist derartig niedrige Preise, daß die Sägewerke
keinesfalls darauf eingehen. Etwas besser kauften die

Kleinhändler und es konnten andauernd Abschlüsse zu-
stände kommen, wenn auch in kleineren Mengen. In
Ausschußware sind reichlich Vorräte vorhanden, aber der
Verbrauch will sich nicht bessern und daher ist auch nicht
möglich, daß man höhere Preise durchsetzen kann. Dies
trifft sowohl bei 1" wie bei It" Ausschußware zu. Durch
den günstigen Wasserftand können die Sägewerke in-
Baden, Württemberg und Bayern einen vollen Betrieb
unterhalten, wodurch die Vorräte immer umfangreicher
werden, wodurch das Angebot sich vermehrt. Es ist
zwar nicht zu verkennen, daß am Brettermarkt die

Stimmung etwas zuversichtlicher wurde, aber der Druck
aus die Preise will noch nicht weichen, was mit dem

Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zusammen-
hängt. Erzielt wurden für Ausschußbretter bayerischer
Herkunft für 16' 12" 1" Mk. 148.50—150. Die Händler
Rheinlands und Westfalens sind im Einkauf von Brettern
und Dielen zurückhaltend. Geboten werden von dieser
Seite für die 100 Stück 16' 12" 1" Ausschußbretter,
frei Schiff Mittelrhein, meistens Mk. 150, doch die Ver-
käufer wollen jedoch mehr als Mk. 150. Die letzten
Memeler Angebote, welche an den Rhein gelangten,
waren durchgehends höher als diejenigen für süddeutsche
Erzeugnisse, weshalb die ostdeutschen Händler eine größere
Konkurrenz nicht bereiten können. Der Versand von
Mannheim nach dem Mittel- und Niederrhein war bis-
her nur schwach. Der Rundholzmarkt zeigt eine feste

Haltung.
Die Aussichten des Holzmarktes. Gegenwärtig be-

findet sich die Mehrzahl der deutschen Holzmärkte noch
im Stadium der Ruhe und Zurückhaltung. Das ist ja
auch kaum anders möglich. Auf dem Wasserwege hat
die Zufuhr von den russischen Märkten noch nicht einge-
setzt und außerdem dürsten letztere diesmal wohl nicht
dasselbe Quantum zum Export bringen wie in den
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früheren Jahren, da neben anderen Gründen das strenge
Frostwetter das Schlagen in den russischen Wäldern in
nur mäßigem Umfange zuließ. Auf der anderen Seite
sind aber auch die Absatzmöglichkeiten vorläufig noch
ziemlich eng begrenzt. Die Mühlen, namentlich die oft-
deutschen, sind mit Material mehr als reichlich eingedeckt
und die Flaute in dem un sich schon wenig rentablen
Mühlengeschäft hat zu Zusammenbrüchen bedeutender
Firmen geführt. Die Nachfrage nach geschnittenen Hölzern,
besonders nach Bauholz hält sich immer noch auf recht
niedrigem Niveau. Die Bautätigkeit hat wohl an ein-
zelnen Plätzen einen Ansatz genommen, jedoch kann im
Augenblick von einer völligen Neubelebung des Bau-
gewerbes nicht gut die Rede sein. Immerhin bestehen

begründete Erwartungen auf eine allmähliche Aufwärts-
bewegung in der bezeichneten Richtung. Davon würden
natürlich die Bautischlereien, die fast durchweg ungenü-
gend beschäftigt sind, allenfalls profitieren. Der Be-
schäftigungsgrad in der Möbelherstellung läßt gegenwärtig
noch viel zu wünschen übrig. Eine bessere Beschäftigung
weisen nur diejenigen Betriebe auf, die irgend ein Spezial-
gebiet pflegen, während sich die Nachfrage nach Durch-
schnilts- bezw. billigeren Möbeln in noch engem Rahmen
hält. Allerdings wird wohl auch hier die Konjunktur
mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung sich

bald in ausstrebender Linie bewegen.

llettchlîâeneî.
Baugewerbe und Ltegeuschaftenmarlt. Hierüber

spricht sich die vom Schweizer. Bankverein herausgegebene
Finanzrückschau 1913 aus wie folgt:

„Die Verteuerung des Geldes, die Schwierigkeiten,
Hypothekardarlehen zu annehmbaren Bedingungen abzu-
schließen und die Zurückhaltung der Hypothekarbanken bei
der Gewährung von Baukrediten haben den Verkehr auf
dem Liegenschaftsmarkt vollständig lahmgelegt.

Man würde es kaum bedauern, wenn diese einschrän-
kenden Maßnahmen nur die Spekulation in Mitleiden-
schaft gezogen und eine Jmmobiliarkrists verhindert hätten;
aber zahlreiche Liegenschaftsbesitzer, die unter normalen
Geldverhältnissen ihren Verpflichtungen hätten nach-
kommen können, sahen sich großen Schwierigkeiten gegen-
über. Ihre Einkünfte gingen dermaßen zurück, daß sie

versuchten, ihre Liegenschaften abzustoßen; dies war aber
nicht in allen Fällen möglich, da das Angebot die Nach-
frage oft bedeutend überstieg.

In der Mehrzahl der schweizerischen Städte sind
wenige Immobilien zu Anlagezwecken erworben worden.
Diese Tatsache erklärt sich natürlich durch die große
Menge erstklassiger Wertpapiere, die man zu vorteilhaften
Bedingungen erwerben konnte, und deren Zinsertrag
demjenigen der Immobilien selbst gleichkommt, wenn
nicht überlegen ist.

Auch die von Privaten angebotenen Schuldbriefe waren
in Kapitalistenkreisen wenig beliebt. Die teilweise über-
triebenen Ansprüche der Hypthekargläubiger hatten in
einzelnen Fällen die Rückzahlung der Darlehen zur Folge,
da die Schuldner nicht gewillt waren, einen Zinssatz von
5 Ja und mehr zu zahlen. Diese Rückzahlungen scheinen
in der Westschweiz zahlreicher als in der deutschen Schweiz
gewesen zu sein, wo der Stillstand im Baugewerbe noch
ausgesprochener war. Man wird die Schwierigkeiten,
die diese Verhältnisse für die stark engagierten Liegen-
schaflsbesitzer nach sich ziehen mußten, leicht begreifen,
konnten sie doch nur in Ausnahmefällen das Anwachsen
ihrer Lasten durch eine Mietzinserhöhung ausgleichen.

Voraussichtlich gehen das Baugewerbe und seine

Hilsindustrien einer Periode des Stillstandes entgegen.


	Gewerbliche Rechtsprechung

